
 

 

 

AXER PARTNERSCHAFT    
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater    
Köln Köln Köln Köln •••• Berlin  Berlin  Berlin  Berlin •••• Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf    

 

    

 

BFH: Verlängerte Festsetzungsfrist gilt nur bei Nachzahlung 

Stand: 25.06.2008 

 

Der BFH hat mit dem heute veröffentlichten Urteil (26.2.2008, VIII R 1/07) entschieden, dass die bei 

Steuerhinterziehung geltende zehnjährige Verjährungsfrist dann nicht gilt, wenn der Steuerhinterzie-

her im Ergebnis einen Erstattungsanspruch geltend macht. Hierbei ging es um im Rahmen der 

Selbstanzeige nacherklärte Kapitaleinkünfte. Da der persönliche Steuersatz des Anlegers unter dem 

Satz des Zinsabschlags lag, ergab sich eine Erstattung. Die Selbstanzeige ging nach Ablauf der 

normalen, aber innerhalb der verlängerten Verjährungsfrist von zehn Jahren ein. Die Vorinstanz (FG 

München 10.11.2005, 15 K 3231/05, EFG 2006, 473) hatte die Steuerhinterziehung unabhängig vom 

Ergebnis und damit eine Erstattung bejaht. 

Die Zehn-Jahres-Frist greift in einem solchen Fall nicht ein. Selbst wenn der Sparer sich der Steuer-

hinterziehung schuldig gemacht haben sollte, gilt keine zehnjährige Frist. Denn der Zweck der vom 

Gesetzgeber angeordneten Fristverlängerung besteht darin, den durch eine Steuerstraftat geschä-

digten Fiskus in die Lage zu versetzen, die ihm in strafbarer Weise vorenthaltenen Steuerbeträge 

über die normale Verjährungsfrist hinaus noch nachfordern zu können. Der Steuerhinterzieher muss 

seinen Erstattungsanspruch dagegen innerhalb von vier Jahren geltend machen. Damit gilt für ihn 

dieselbe Frist, die auch allen ehrlichen Steuerbürgern im Normalfall zusteht, um vergleichbare Erstat-

tungsansprüche realisieren zu können.  

Die höchstrichterlich bislang nicht geklärte Frage, ob der Tatbestand der Einkommensteuerhinterzie-

hung gegeben ist, wenn aufgrund einer unrichtigen Steuererklärung die Einkommensteuer zwar zu 

niedrig festgesetzt, Einkommensteuer durch Steuerabzug aber bereits erhoben wurde, lässt der BFH 

dahinstehen, weil es hierauf im Ergebnis nicht ankommt. Denn die Regelung in § 169 Abs. 2 S. 2 AO 

ist dahin zu interpretieren, dass sie einen hinterzogenen Betrag im Sinne eines Anspruchs des Fis-

kus auf eine Abschlusszahlung voraussetzt, der wegen einer vollendeten Steuerhinterziehung oder 

leichtfertigen Steuerverkürzung bislang nicht realisiert werden konnte Nach den Wertungen des Ge-

setzes soll es dem durch eine Steuerstraftat geschädigten Steuergläubiger ermöglicht werden, die 

ihm vorenthaltenen Steuerbeträge auch noch nach Ablauf von vier Jahren zurückzufordern. Sinn und 

Zweck des § 169 Abs. 2 Satz 2 AO bestehen jedoch nicht darin, den Hinterzieher in die Lage zu ver-

setzen, Erstattungsansprüche über die reguläre Verjährungsfrist hinaus zu realisieren.  
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Steuerhinterziehungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Täter bewusst die Mittel der Täu-

schung einsetzt, um den wahren Sachverhalt zu verschleiern und so den staatlichen Besteuerungs-

zugriff ins Leere laufen zu lassen. Häufig gelingt es der Verwaltung erst nach Jahren (ggf. im Zuge 

einer Außenprüfung) den wahren Sachverhalt aufzudecken. Die Berichtigung der falschen Bescheide 

soll dann nicht an der Geltung einer relativ kurzen Verjährungsfrist scheitern. Im Fall der "Selbst-

schädigung" des Steuerpflichtigen wäre der angebliche Täter finanziell besser gefahren, wenn er bei 

der Wahrheit geblieben wäre und seinen Erstattungsanspruch geltend gemacht hätte. Hat in einem 

solchen Fall der Täter tatsächlich vorsätzlich, also in Kenntnis der Tatumstände gehandelt, so hat er 

allen Anlass, Hindernisse bei der Sachverhaltsaufklärung beiseite zu räumen und den wahren Sach-

verhalt beizeiten aufzudecken, um sich in den Genuss der Steuererstattung zu bringen. Ein objekti-

ves Bedürfnis, die Festsetzungsfrist in einem solchen Fall zu verlängern, besteht hiernach nicht.  

Die Regelung des § 169 Abs. 2 SAO ist auf eine verfahrensrechtliche Schlechterstellung des Steuer-

hinterziehers im Vergleich zum steuerehrlichen Bürger angelegt. Diese Grundentscheidung des Ge-

setzgebers darf in Erstattungsfällen nicht in ihr Gegenteil verkehrt werden. Denn die vierjährige Ver-

jährungsfrist gilt auch für den ehrlichen Steuerpflichtigen, dem aus Rechtsunkenntnis, wegen eines 

Irrtums, wegen leicht fahrlässigen Handelns oder aus reiner Vergesslichkeit ein Flüchtigkeitsfehler 

bei der Anfertigung der Steuererklärung unterläuft. Nur innerhalb der normalen Verjährung besteht 

für ihn die Möglichkeit, die Korrektur der gesetzwidrig zu hohen Steuerfestsetzung oder der zu nied-

rigen Steuererstattung herbeizuführen. Gegenüber einem solchen Steuerpflichtigen, der Kapitalerträ-

ge etwa deswegen i.S. des § 370 Abs. 1 AO nicht erklärt, weil er in Folge eines Tatbestandsirrtums 

gemäß § 16 Abs. 1 StGB an die abgeltende Wirkung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer glaubt, 

darf ein Steuerhinterzieher nicht verfahrensrechtlich privilegiert werden. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


